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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2018 Ausgegeben am 17. Mai 2018 Teil I 

32. Bundesgesetz: Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 

 (NR: GP XXVI RV 65 AB 97 S. 21. BR: 9947 AB 9956 S. 879.) 

 [CELEX-Nr.: 32016L0680] 

32. Bundesgesetz, mit dem das Bundesarchivgesetz, das Bundesstatistikgesetz 2000, das 
Informationssicherheitsgesetz, das Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetz, das 
Mediengesetz, das ORF-Gesetz, das Presseförderungsgesetz, das Medienkooperations- 
und -förderungs-Transparenzgesetz, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das 
Kinderbetreuungsgeldgesetz, das Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013, das 
Bundesgesetz über die Einrichtung einer Dokumentations- und Informationsstelle für 
Sektenfragen, das Bundes-Jugendförderungsgesetz, das Familienzeitbonusgesetz, das das 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbediensteten-
gesetz 1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, 
das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das Pensionsgesetz 1965, das Bundestheater-
pensionsgesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Bundespensionsamtübertragungs-
Gesetz, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Rechtspraktikantengesetz, das 
Alternative-Streitbeilegung-Gesetz, das Produktsicherheitsgesetz 2004, das Behinderten-
einstellungsgesetz, das Bundesbehindertengesetz, das Bundes-Behindertengleichstellungs-
gesetz, das Bundespflegegeldgesetz, das Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz, das 
Heeresentschädigungsgesetz, das Heimopferrentengesetz, das Impfschadengesetz, das 
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das 
Sozialministeriumservicegesetz, das Verbrechensopfergesetz, das Arbeitsmarktservice-
gesetz, das IEF-Service-GmbH-Gesetz, das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, das 
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, das Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz, das Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz, das Ausbildungspflichtgesetz, 
das Arbeiterkammergesetz 1992, das Bildungsdokumentationsgesetz, das Schul-
unterrichtsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und 
Vorbereitungslehrgänge, das Schulpflichtgesetz 1985, das BIFIE-Gesetz 2008, das 
Hochschulgesetz 2005, das Schülerbeihilfengesetz 1983, das E-Government-Gesetz, das 
Signatur- und Vertrauensdienstegesetz, das Unternehmensserviceportalgesetz, das 
Dienstleistungsgesetz, das Informationsweiterverwendungsgesetz, das Wettbewerbsgesetz, 
die Gewerbeordnung, das Berufsausbildungsgesetz, das Ingenieurgesetz 2017, das 
Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014, das Wirtschaftskammergesetz 1998, das Wirtschafts-
treuhandberufsgesetz 2017, das Ziviltechnikerkammergesetz 1993, die Bundesabgaben-
ordnung, die Abgabenexekutionsordnung, das Finanzstrafrechtsgesetz, das Bundes-
Stiftungs- und Fondsgesetz 2015, das Gedenkstättengesetz, das Meldegesetz 1991, das 
Passgesetz 1992, das Personenstandsgesetz 2013, das Pyrotechnikgesetz 2010, das Vereins-
gesetz 2002, das Waffengesetz 1996, das Zivildienstgesetz 1986, das BFA-Verfahrens-
gesetz, das Fremdenpolizeigesetz 2005, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das 
Grundversorgungsgesetz – Bund 2005, das Grenzkontrollgesetz, das Staatsbürgerschafts-
gesetz 1985, das Polizeiliche Staatsschutzgesetz, das Polizeikooperationsgesetz, das EU-
Polizeikooperationsgesetz, das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, das Europäische-
Bürgerinitiative-Gesetz, das Europa-Wählerevidenzgesetz, die Europawahlordnung, die 
Nationalrats-Wahlordnung 1992, das Volksabstimmungsgesetz 1972, das 
Volksbefragungsgesetz 1989, das Volksbegehrengesetz 2018, das Wähler-
evidenzgesetz 2018, das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, das Bewährungshilfegesetz, 
das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, die Exekutions-
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ordnung, das Gerichtsorganisationsgesetz, das Grundbuchsumstellungsgesetz, die 
Jurisdiktionsnorm, die Notariatsordnung, die Rechtsanwaltsordnung, das Staats-
anwaltschaftsgesetz, die Strafprozeßordnung 1975, das Strafregistergesetz, das Straf-
vollzugsgesetz, die Zivilprozessordnung, das Wehrgesetz 2001, das Heeresdisziplinar-
gesetz 2014, das Heeresgebührengesetz 2001, das Auslandseinsatzgesetz 2001, das Militär-
befugnisgesetz, das Sperrgebietsgesetz 2002, das Munitionslagergesetz 2003, das Militär-
auszeichnungsgesetz 2002, das Verwundetenmedaillengesetz, das Truppenaufenthalts-
gesetz, das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 und das Weingesetz 2009 geändert werden 
(Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

…….. 

Artikel 79 

Änderung des Vereinsgesetzes 2002 

Das Vereinsgesetz 2002 (VerG), BGBl. I Nr. 66/2002, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 22/2015 und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2017, BGBl. I Nr. 164/2017, wird wie 
folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis lauten die Einträge zur Überschrift des 3. Abschnitts sowie zu § 15: 

„Vereinsregister und Datenverarbeitung 

 § 15. Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten“ 

2. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 17: 
 „§ 17. Erteilung von Auskünften aus dem Lokalen Vereinsregister“ 

3. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 19: 
 „§ 19. Erteilung von Auskünften aus dem Zentralen Vereinsregister“ 

4. Die Überschrift zum 3. Abschnitt sowie § 15 samt Überschrift lauten: 

„Vereinsregister und Datenverarbeitung 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

§ 15. Personenbezogene Daten gemäß § 16 Abs. 1 dürfen die Vereinsbehörden im Interesse der 
Offenlegung der für den Rechtsverkehr bedeutsamen Tatsachen sowie im Interesse der Ausschließlichkeit 
der Vereinsnamen (§ 4 Abs. 1) auch dann verarbeiten, wenn es sich im Hinblick auf den aus seinem 
Namen erschließbaren Zweck eines Vereins (§ 4 Abs. 1) um besondere Kategorien personenbezogener 
Daten im Sinne des Art. 9 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) 
handelt.“ 

5. Der Einleitungsteil des § 16 Abs. 1 lautet: 

„Die Vereinsbehörden haben für die in ihrem örtlichen Wirkungsbereich ansässigen Vereine zur 
Erfüllung ihrer gesetzlich übertragenen Aufgaben folgende Vereinsdaten in einem Register zu 
verarbeiten:“ 

6. In § 16 Abs. 1 Z 3 wird das Zitat „§ 18 Abs. 3“ durch das Zitat „§ 18 Abs. 2“ ersetzt. 

7. In § 16 Abs. 4 entfällt die Wortfolge „auf Antrag oder“. 

8. In § 16 Abs. 5 wird die Wortfolge „Evidenzen beziehungsweise Datenanwendungen“ durch das Wort 
„Datenverarbeitungen“, die Wortfolge „In-Kraft-Treten“ durch das Wort „Inkrafttreten“ sowie das Wort 
„verwenden“ durch das Wort „verarbeiten“ ersetzt. 

9. Dem § 16 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

„(6) Protokolldaten über tatsächlich durchgeführte Verarbeitungsvorgänge, wie insbesondere 
Änderungen, Abfragen und Übermittlungen, sind drei Jahre lang aufzubewahren.“ 
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10. Die Überschrift zu § 17 lautet: 

„Erteilung von Auskünften aus dem Lokalen Vereinsregister“ 

11. § 17 Abs. 1 lautet: 

„(1) Die Vereinsbehörden haben auf Verlangen aus dem Lokalen Vereinsregister jedermann über die 
in § 16 Abs. 1 Z 1 bis 7, 10 bis 13 und 16 angeführten Daten eines nach 

 1. seiner ZVR-Zahl (§ 18 Abs. 2) oder 

 2. seinem Namen oder 

 3. Namensbestandteilen, allenfalls ergänzt mit dem Vereinssitz, 

eindeutig bestimmbaren Vereins (Einzelabfrage) Auskunft zu erteilen, soweit nicht auf Grund einer 
Auskunftssperre gegenüber Dritten gemäß Abs. 6 vorzugehen ist.“ 

12. In § 17 Abs. 2 entfällt die Wortfolge „die Bestimmungen des § 26 DSG 2000 und“. 

13. In § 17 Abs. 4 wird die Wortfolge „sensibler Daten“ durch die Wortfolge „besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten“ ersetzt. 

14. In § 17 Abs. 8 wird nach dem Wort „einholt“ ein Beistrich eingefügt. 

15. § 18 samt Überschrift lautet: 

„Zentrales Vereinsregister 

§ 18. (1) Die Vereinsbehörden sind als gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 in Verbindung 
mit Art. 26 Abs. 1 DSGVO ermächtigt, die für die Wahrnehmung der ihnen nach diesem Bundesgesetz 
übertragenen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten gemeinsam in der Art zu verarbeiten, 
dass jeder Verantwortliche auch auf jene Daten in der Datenverarbeitung Zugriff hat, die dieser von den 
anderen Verantwortlichen zur Verfügung gestellt wurden (Zentrales Vereinsregister – ZVR). Die 
Vereinsbehörden haben dem Bundesminister für Inneres für die Zwecke der Führung des Zentralen 
Vereinsregisters unverzüglich ihre Vereinsdaten gemäß § 16 Abs. 1 im Wege der Datenfernübertragung 
zu übermitteln. 

(1a) Die Erfüllung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und sonstigen 
Pflichten nach den Bestimmungen der DSGVO gegenüber dem Betroffenen obliegt jedem 
Verantwortlichen hinsichtlich jener Daten, die im Zusammenhang mit den von ihm geführten Verfahren 
oder den von ihm gesetzten Maßnahmen verarbeitet werden. Nimmt ein Betroffener unter Nachweis 
seiner Identität ein Recht nach der DSGVO gegenüber einem gemäß dem ersten Satz unzuständigen 
Verantwortlichen wahr, ist er an den zuständigen Verantwortlichen zu verweisen. 

(1b) Der Bundesminister für Inneres übt die Funktion des Auftragsverarbeiters gemäß Art. 4 Z 8 in 
Verbindung mit Art. 28 Abs. 1 DSGVO aus. Er ist in dieser Funktion verpflichtet, die 
Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. a bis h DSGVO wahrzunehmen. Zudem ist er berechtigt, 
weitere Auftragsverarbeiter in Anspruch zu nehmen. 

(2) Der Bundesminister für Inneres hat zur Sicherung der Unverwechselbarkeit der erfassten Vereine 
bei Führung des ZVR für die Vereinsbehörden jedem Verein eine fortlaufende Vereinsregisterzahl (ZVR-
Zahl) beizugeben, die keine Informationen über den betroffenen Verein enthält. Die ZVR-Zahl ist der 
zuständigen Vereinsbehörde zu melden. Die ZVR-Zahl ist von den Vereinen im Rechtsverkehr nach 
außen zu führen. 

(3) Die Protokollierungsregelungen des § 16 Abs. 6 finden auch auf das Zentrale Vereinsregister 
Anwendung. 

(4) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten nach diesem Bundesgesetz besteht kein 
Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO sowie kein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß 
Art. 18 DSGVO. Darüber sind die Betroffenen in geeigneter Weise zu informieren.“ 

16. Die Überschrift zu § 19 lautet: 

„Erteilung von Auskünften aus dem Zentralen Vereinsregister“ 

17. § 19 Abs. 1 bis 3 lautet: 

„(1) Für die Erteilung von Auskünften aus dem Zentralen Vereinsregister gilt § 17 sinngemäß, wobei 
diese – abweichend von § 9 Abs. 3 – unabhängig vom Sitz eines Vereins von jeder Vereinsbehörde zu 
erteilen sind. 
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(2) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, Organen von Gebietskörperschaften auf 
Verlangen sowie Körperschaften öffentlichen Rechts auf deren Antrag eine Abfrage im Zentralen 
Vereinsregister in der Weise zu eröffnen, dass sie, soweit dies zur Besorgung einer gesetzlich 
übertragenen Aufgabe erforderlich ist, die dort verarbeiteten Daten – ausgenommen jene nach § 16 Abs. 1 
Z 9 und 15 – eines eindeutig nach seiner ZVR-Zahl (§ 18 Abs. 2) oder seinem Namen oder 
Namensbestandteilen, allenfalls ergänzt mit dem Vereinssitz, bestimmbaren Vereins im Datenfernverkehr 
ermitteln können. 

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2 ist der Bundesminister für Inneres ermächtigt, 
jedermann die gebührenfreie Abfrage der im ZVR verarbeiteten Daten gemäß § 16 Abs. 1 Z 1 bis 7, 10 
bis 13 und 16 eines nach § 17 Abs. 1 Z 1 bis 3 eindeutig bestimmbaren Vereins, für den keine 
Auskunftssperre gemäß § 17 Abs. 4 besteht, im Weg des Datenfernverkehrs zu eröffnen (Online-
Einzelabfrage).“ 

18. In § 19 Abs. 4 werden das Wort „Verwenden“ sowie das Wort „Verwendung“ jeweils durch das Wort 
„Verarbeiten“ ersetzt; das Wort „Datenverwendung“ wird durch das Wort „Datenverarbeitung“ sowie das 
Wort „Verwendungsvorgänge“ durch das Wort „Verarbeitungsvorgänge“ ersetzt. 

19. In § 19 Abs. 5 Z 1a wird das Wort „verwendet“ durch das Wort „verarbeitet“ ersetzt. 

20. In § 19 Abs. 6 wird die Wortfolge „zur Verfügung zu stellen“ durch die Wortfolge „zu übermitteln“ 
ersetzt. 

21. Dem § 19 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) Der Österreichischen Nationalbank sind gegen Ersatz der dafür anfallenden Kosten die Daten 
aus dem Zentralen Vereinsregister zur Erfüllung ihrer gesetzlich oder unionsrechtlich übertragenen 
Aufgaben nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten im Datenfernverkehr zu übermitteln.“ 

22. § 31 Z 4 lit. e lautet: 

 „e) die ZVR-Zahl nicht gemäß § 18 Abs. 2 letzter Satz führt oder“ 

23. Dem § 33 wird folgender Abs. 14 angefügt: 

„(14) Die Überschrift zum 3. Abschnitt samt Eintrag im Inhaltsverzeichnis, § 15 samt Überschrift 
und Eintrag im Inhaltsverzeichnis, § 16 Abs. 1 sowie 4 bis 6, die Überschrift zu § 17 samt Eintrag im 
Inhaltsverzeichnis, § 17 Abs. 1, 2, 4 und 8, § 18 samt Überschrift, § 19 samt Überschrift und Eintrag im 
Inhaltsverzeichnis sowie § 31 Z 4 lit. e in der Fassung des Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft.“ 

 

…… 

 

Van der Bellen 

Kurz 


